
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

1.) Verzicht auf die Erhebung der Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung bei 
Außenbewirtschaftung von Gastronomiebetrieben und für Warenauslagen des Handels 
sowie die infolge bei Neuanträgen anfallenden Gebühren für Gaststättenrechtliche 
Anordnungen und die Benutzungsgebühren für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 
31.12.2021.    

2.)  Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung von 
Gastronomiebetrieben vom 01.04.2021 bis 31.12.2021.  

 

 

Begründung: 
 

Bedauerlicherweise hat die Pandemie weit größere Auswirkungen als letztes Jahr gedacht. Der 
Handel wie auch die Gastronomie / Hotellerie ist in der schwierigsten Krise seit Bestehen der 
Bundesrepublik. Die Stadt ist aufgefordert alles zu tun, dass das Erscheinungsbild Mannheims 
nach der Krise dasselbe, wie vor der Krise sein wird. Dies ist ein wichtiges Signal an die 
Betriebe in unserer Stadt.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Prof. Dr. A. Weizel H. Schmid C. Fuchs  C. Probst   
Vorsitzender stellv. Vorsitzender Stadträtin Stadtrat  

Mannheim, 25. Februar 2021 
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